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   BESCHLUSSVORLAGE  DER  VERWALTUNG  NR.:  069/2025
 
Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH
 

Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen-/auszahlungen 
für das Haushaltsjahr 2025 im Produkt 12.01.01 "Gemeindestraßen" 
(Grundbesitzabgaben - Niederschlagswassergebühren)
Datum

23.10.25
Geschäftszeichen

310/314 Da
Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)

 
Federführender Fachbereich:

Fachbereich 310 - Planen, Bauen, Umwelt
Beteiligte Fachbereiche:

FB 111

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit

 
Hauptausschuss 20.11.2025 Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm 27.11.2025 Entscheidung
 
Beschlussvorschlag:
 
Im Produkt 12.01.01 „Gemeindestraßen“ werden für das Haushaltsjahr 2025 über-
planmäßige Aufwendungen/-auszahlungen bei der Haushaltsstelle 12.01.01.524120 
„Grundbesitzabgaben“ in Höhe von 30.466,56 € bewilligt.
 
Sachverhalt:
 
Mit Bescheid vom 17.01.2025 haben die Technische Betriebe Schwelm AöR den
Gebühren – Jahresbescheid „Niederschlagswasser“ für die versiegelten
Verkehrsflächen der Gemeindestraßen erteilt. Mit einer Niederschlagswassergebühr
für das Jahr 2025 i. H. v. 870.466,56 € übersteigt die Forderung den im September
2023 kalkulierten Haushaltsansatz für 2025 um 30.466,56 €. Seinerzeit war für das
Jahr 2025 nur eine moderate Erhöhung um 9.000,00 € gegenüber dem
Haushaltsansatz für 2024 vorgenommen worden.
Die Zuständigkeit des Rates für diese Haushaltsüberschreitung ergibt sich aus § 9 der
Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für die Haushaltsjahre 2024 / 2025
(Erheblichkeit gem. § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW). 
Die Deckung der vorstehenden Haushaltsüberschreitung ist durch
Minderaufwendungen/-auszahlungen bei den Haushaltsstellen 12.01.01.529100
„Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ i. H. v. 29.400,00 € und
12.01.01.521601 „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ i. H. v. 1.066,56 €
sichergestellt.
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Finanzielle Auswirkungen:

 
Produkt Nr.

12.01.01.
524120

Bezeichnung

Grundbesitzabgaben

 
 
Aufwand

 
Ertrag
 

Einmalig Wiederkehrend Investiv Konsumtiv

 
Mehrbedarf im

Haushaltsjahr 2025

30.466,56 €

Folgekosten
      

 

Im Etat enthalten:

 
 

ja  

nein  

 
Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen/-auszahlungen bei den Haushaltsstellen
12.01.01.529100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ i. H. v. 29.400,00 € u. 
12.01.01.521601 „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ i. H. v. 1.066,56 €

Auswirkungen auf das Klima:
 

 neutrale Auswirkungen
 

 positive Auswirkungen
 

 negative Auswirkungen

 
 Der Bürgermeister

In Vertretung
gez. Schweinsberg

 
 




